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In seiner Sitzung vom 30. März 1909 befasste sich
der Zentralvorstand mit der Frage der Errichtung eines
ständigen Sekretariates, bezw. einer Geschäftsstelle für
die Gesellschaft S. M. B. & A. und beschloss, nach er-
gangener Diskussion, folgende Anträge z. H. der nächsten
Generalversammlung den Sektionen zur Vorprüfung und
Besprechung zu unterbreiten.

1. Es wird ein ständiger Geschäftsführer und besoldeter'
Sekretär angestellt.

2. Derselbe ist Inhaber der Einzelprokura der Ge-
Seilschaft mit allen Pflichten und Rechten laut
schweizerischem Obligationenrecht.

3. Seine Wahl ist Sache der Generalversammlung,
dagegen ist seine Geschäftsführung der Kontrolle
des Zentralvorstandes unterstellt.

4. Der Zentralvorstand hat jederzeit das Recht und
die Pflicht, wenigstens alle Vierteljahre einmal Ein-
sieht in die Führung der Sekretariatsgeschäfte zu
nehmen.

5. Bei schwerwiegenden Meinungsdifferenzen entscheidet
auf Verlangen der Parteien die Generalversammlung
in letzter Instanz.

6. Bei unredlichem, oder den Satzungen der Gesellschaft

zuwiderlaufendem Verhalten des Sekretärs, ist der
Zentralvorstand, vorbehältlich der nachträglichen
Genehmigung durch die Generalversammlung er-
mächtigt, die provisorische Amtseinstellung des
Sekretärs zu verfügen.

7. Seine Amtsdauer erstreckt sich vorläufig auf ein
Probejahr. Von da an jeweilen auf <E=i Jahre unci
seine Stelle muss ihm jeweilen drei Mo iate vor Ab-
lauf der Amtsdauer gekündigt werden, anders er
seine Funktionen für eine weitere Amtsperiode
beibehält.

8. Der Sekretär ist protokollierender und korrespon-
dierender Sekretär des Zentralvorstandes.

9. Er hat das Recht, den Zentralvorstand einzuberufen,
in allen Fällen, wo semeVollmachten zur Entscheidung
nicht ausreichen, oder wo er die Verantwortung ein-
zelner Geschäfte weder übernehmen kann noch will.

10. Er ist von Amtes wegen Redakteur der «Schweizer-
kunst» und hat für deren regelmässiges Erscheinen
am 1. jeden Monates besorgt zu sein.

11. Er verfasst zuhanden der ordentlichen General-
Versammlung einen Jahresbericht über seine und
die Geschäftsführung des Zentralvorstandes in beiden
Sprachen. Der Bericht über die Tätigkeiten des
Zentralvorstandes muss vom Präsidenten gegen-
gezeichnet sein und beide Berichte unterliegen der
Genehmigung der Generalversammlung.

12. Der Sekretär führt alle Aufträge aus, welche ihm


	...

